
EUROPÄISCHE KOMMISSION 

JURISTISCHER DIENST 

Brüssel, den 5. Oktober 2011 
Sj.m(l 1)1154863 BE/sm 

An die Kanzlerin des 
Gerichts für den öffentlichen Dienst 
der Europäischen Union 
35, Bd John F. Kennedy 
L-2925 Luxemburg 

Sehr geehrte Frau Kanzlerin, 

in der Rechtssache F-44/05 RENV 

Guido Strack 

gegen 

Europäische Kommission 

Beehrt sich die Kommission, auf Ihr Schreiben vom 30. September 2011 hin, zum .Antrag 

des Klägers auf Aussetzung des Verfahrens in Randnr. 3-17 seiner Stellungnahme vom 

21.2.2011, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Entgegen der Auffassung des Klägers liegen die Voraussetzungen für eine Aussetzung 

des Verfahrens gem. Art. 71 Abs. 1 d) der Verfahrensordnung offenkundig nicht vor, da 

die Aussetzung vorliegend nicht den Erfordernissen einer geordneten Rechtspflege 

entspricht. 

Die Aussetzung soll es dem EuGöD ermöglichen, über die angebliche Unvereinbarkeit 

von Art. 113 seiner Verfahrensordnung mit Art. 6 EMRK zu entscheiden. So ist es nach 

Ansicht des Klägers mit der EMRK unvereinbar, dass gem. Art. 113 der 
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Verfahrensordnung nicht von vorneherein unbeeinflussbar feststeht, welchem 

Spruchkörper eine zurückverwiesene Rechtssache zugeordnet wird. 

Die Kommission bestreitet rein vorsorglich, dass eine Verletzung von Art. 6 der EMRK 

vorliegt. Hierauf kommt es aber vorliegend nicht an, da das EuGöD im Rahmen eines 

vor ihm anhängigen Verfahrens nicht seine gemäß Art. 257 AEUV erlassene 

Verfahrensordnung für ungültig erklären kann. Hierfür gibt es keine verfahrensrechtliche 

Grundlage. Die angebliche Unvereinbarkeit der Verfahrensordnung des EuGöD mit der 

EMRK kann vom Kläger nur Inzident im Rahmen eines Rechtsmittels gegen den 

verfahrensbeendenden Beschluss bzw. das Urteil geltend gemacht werden.1 

Dem auf diese Begründung gestützten Aussetzungsantrag sollte daher nicht stattgegeben 

werden. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung 

Dr. Hannes KRÄMER Dr. Barbara EGGERS 

Prozessbevollmächtigte der Kommission 

1 Siehe Beschluss des Gerichtshofes vom 3. Juni 2005, Killinger gegen Bundesrepublik Deutschland, 
Rat der Europäischen Union und Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Rs. C-3 96/03 P, 
Slg. 2005 S. 1-4967, Randnr. 9. 


